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betreffend die Abänderung der Geſetze über die

bezüge und die Hinterbliebenenverſorgung der Geiſt

Anlage I .

Vorlage der Kirchenregierung

an die Landesſynode der Vereinigten evang . Prot . Landeskirche Badens

vom Frühjahr 1928 .

Entwurf eines kirchlichen

—

Landesſynode hat als kirchliches Geſetz

was folgt :

REkEE

as Geſetz , die Dienſtbezüge der Geiſtlichen betr . ,

Oktober 1924 ( VBl . S . 83 und 101 ) , in

ung des Geſetzes vom 18 . März 1925 (BBl.
14) und in der Faſſung des Geſetzes vom

1927 ( VBl . S . 24 ) erfährt folgende A

rung :

In 8 1 Zeile 2 wird vor Pfarrer “ as Wo1 zeile 2 wird vor „ Pfarrer das Vort

„ planmäßige “

In Abſatz b

„ und

— und

N
Abſo6 6

zuſchlag “
DieDie

eingeſchaltet .

Zeile 3 und 4 werden die Worte

Dienſtaufwandsentſchädigung “ ge

„ nach der in

derDel

beig efügten Aufſtellung “

mit den Worten „dem
wird geſtrichen .

Buchſtaben d und e werden in „e und d “

geändert .

§ 2 erhält folc

Frauen⸗

gende Faſſung :

Als Grundgehalt erhalten die Pfarrer vom

Tag ihrer planmäßigen Anſtellung an nachfol —

gende in zweijährigen Dienſtalterszulagefriſten

ſteigende Beträge :

4500 , 4800 , 5100 , 5500 , 5900 ,

46 0

5
6300 ,

6700 , 7100 , 7400, 7700 , 8000 NAl .

Dienſtbezüge , die Zuruh

N

Geſetzes ,

eſetzung und die Ruheſtands

lichen .

Das Aufſteigen in den Gehaltsſtufen kann

erſt 855 Vollendung eines Dienſtalters von

erfolgen

28 9 —⏑ Uoer 1 ioe Marto
In 5S 4 Abſatz 1 werden die Worte

Gruppe X“

geſtrichen .wirdAbſchnitt III S 7

§8 erhält folgende Faſſung :

Die Pfarrer und die unſtändigen Geiſtlichen

erhalten für jedes eheliche Kind oder an Kindes

Statt angenommene
e Kind oder für jedes in ihren

Haushalt aufgenommene Stiefkind b

endung des 21. Lebensjahrs des K

Kinderzulage , und zwar :

für das erſte 1 zweite Kind je 20 &σαI ,

für das dritte Nund für jedesKind 30

weitere Kind je 40 . im Monat .

Für Kinder vom vollendeten
5

bis voll⸗

21 . Lebensjahr wird der Ki zuſchlag

ur gewährt , wenn ſie ſich

a) 8 der Schulausbildung oder in der Aus⸗

bildung für einen ſpäter gegen Entgelt

auszuübenden Lebensberuf befinden , und

wenn ſie

jedoch

Einkommen von min⸗

YN . haben .

b) nicht ein eigenes

deſtens monatlich 40



ſtandsbezüge der Geiſtlichen betr . , vom 29

eiqn ſich dt

wird wird g 86 wird

§ vir 8 wird deid 8

11 ͤwird 8 9, Abſchmitte IV . V. , werde

AKtzicken2

Zuruheſetzung und die Ruhe

Oktober1N 2

O,‚ in der

1927 ( VBl . S .

85 und

10 . März

erfährt folgende Abänderung

1 In 8 6 Abſatz 2 Zeile 2 wird hinter dem Wort

„ des “ eingeſchaltet „ in dem Geſetz , die Dienſt

bezüge der betr . , vom 29 . Oktober

1924 , in der Faſſung der Geſetze vom 18 . März

Geiſtlichen

eeeeund

1928 vorgeſehene “ .

§ 7 erhält folgende Faſſung :
Der in 8 6 des kirchlichen Geſetzes , die Dienſt —

bezüge der Geiſtlichen betr . , vom 29 . Oktober

1924 , in der Faſſung der Geſetze vom 18 . März

1925 , vom 10 . März 1927 und vomnm

1928 vorgeſehene Kinderzuſchlag wird in gleichem

Umfang und unter den gleichen Vorausſetzungen

auch für Ruhegehaltsempfänger gewährt .

10 Abſatz 1 Zeile 5 und 6 werden die

Worte „ der Frauenzuſchlag ſowie “ geſtrichen .

8
Iun

In § 21 Abſatz 1 Zeile 8 wird nach der Ziffer

„ 1925 “ das Wort „ und “ geſtrichen und durch

Komma erſetzt und in Zeile 9 hinter der Ziffer

„ 1927 “ eingefügt „ und das Geſetz vom . . . . . . . .

1928 “D. 7

In §S 21 Abſatz 2 Zeile 2 werden die Worte

„ Frauenzuſchlag und “ geſtrichen .

0

mit der Maßga

ilſchlags

in § 3 Zeile 4 werden die Worte „ des Frauen —

gs ur geſtrichen .

hält folgende Faſſung

Die Hinterbliebenen aller Geiſtlichen , auch der

73 dieſes Geſetzes verſtorben

Geiſtlicher eLl 0 1 gehalt ( W

zeld , Waiſengel iach folgenden Vorſchriften

13 erhält folgende Faſſung :3 1

6d

„ „ C

vorgeſehenen Kinderzuſchläge werden in1928

gleichem Umfang und unter den gleichen Vor —

ausſe neben den Hinterbliebenenbezügenetzungen

gewährt .

Abſchnitt III 5§

Abſchnitt IV

werden § 23 und 8S 24 .

23 wird geſtrichen .

Abſchnitt III 1, 24wird

iel

Dieſes Geſetz tritt am 1. Oktober 192735 in Kraft

be, daß der auf Grund des vorläufigen
3

kirchlichen Geſetzes vom 16. Dezember 1927 ( VBl .

DS . 100ff . ) gewährte einmalige Gehaltszuſchlag und

die auf Grund des vorläufigen

vom

kirchlichen Geſetzes

27. Februar 1928 ( VBl . S. 14 ) gewährten

Vorſchüſſe auf die den Geiſtlichen , den Ruhegehalts⸗

empfängern und den Hinterbliebenen von Geiſtlichen

zuſtehenden Bezüge in Anrechnung zu bringen iſt .

Dieſes Geſetz wird hiermit verkündet .

EE . . . 1928 .

Evangeliſche Kirchenregierung :
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Anlage .

Wohnungsgeldzuſchuß der planmäßigen Geiſtlichen ab 1. Gätober 1927

( 120 %) .

2

von der erſten bis dritten von der vierten Dienſtaltersſtufe

Dienſtaltersſtufe an

Pl . . J

Sonderklaſſe 1152 1584

* 1008 1368

B 792 1080

8 648 864

D 474 648

Die aeie
palte 2, die übrigen unſtändigen Geiſtlichen zwei

einen eigenen Haushalt führenden unſtändigen Geiſtlichen erhalten das Wohnungs —
8 2
Drittel dieſer Sätze

Zegründung .

— 1
Als im Spätherbſt 1927 die Grundlinien , nach

denen die Beſoldung der Reichs - und Staatsbeamten

eine Erhöhung erfahren ſollte , bekannt wurden , hat

ſich auch die Kirchenregierung der Frage angenom

men , ob und inwieweit die Bezüge der Pfarrer

e Erhöhung erfahren müſſen

Die Gründe, ⸗di e Regierungen des Reichs und

der Länder für die Erhöhung der beebben

angeführt haben u85 die als bekannt vorausgeſetzt

werden können , ſprechen in gleicher Weiſe auch für

die Erhöhung der Pfarrbeſoldung , die in ihren Ein —

zelſätzen dem Einkommen von Beamten mit gleicher

Vorbildung und auf ähnlich

Stelle angenähert ſind . Wenn ſo die Kirchenregierung

eine wirtſchaftliche Berechtigung für die Erhöhung

der Gehaltsbezüge der Geiſtlichen anerkannte ,ſo hielt

ſie von Anfang an doch daran feſt , daß eine ſolche

Erhöhung nur durchgeführt werden darf in dem

unſerer Lande skirche ein

Maße , als für 2211

Mehraufwand die Einnahmen

eskirche nicht nur im jetzigen Augenb lick,
ſondern auch für die kommenden Wirtſche

eine ſichere Deckung , ſoweit das nach menſchlicher

Vorausſicht anzunehmen iſt , verſprechen .

es Urteil in dieſer Richtung war erſt im

der Land

Ein zu⸗

verläſſig

der Monate Januar und Februar 1928 zu

gewinnen und zwar mit dem Ergebnis , daß , ſo wie

die Wirtſchaftslage damals und auch jetzt iſt , der

Eingang an Kirchenſteuern eine
J

höchſtens 630 bis 8
der Bezüge der Pfarrer

wird .

Bei der

We 155 R
Weiſe die

000 l . rung

1 der Beamten zulaſſen

Beantwortung der Frage , in welcher

Aufbeſſerung der Bezüge vorgeſchlagen

iſt die Kirchenregierung vor eine dop⸗

geſtellt . Es kann an der bisherigen

nſteinkommens feſtgehalten werden ,

werden ſoll ,

pelte Möglichkeit

Struktur des Die
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gleichgeſttellt werden ,

786 )0, 8100

Höchſt Anehet
7400 & .

F8oſſor [ Gotmotudo 0deſſen Gemeinde 6000 E

annte herworzebobene e

erhalten ,

bewegen .

zwei Be⸗

Grund⸗

ieinen ſchwerer

auf VOI

zuſtimmung

chnet .des zuſtändigen Syno hre

en nicht über⸗

Seſtngpen,izi gſicht
beuen

nmen ,

die Inhaber von

n Regelung
als

Seelen in

hen Weſoibenssgeſez
aber nicht zuletzt

0961 agege 6 die Angleichung an die

Gruppen A 2 b —8 20 — badiſchen

dnung einen Aufwand erfordern würde , für



1 fden eine q e D e n 9g

Richtegew 1ſt E tan Ein

ſole Beſold 1 ich

ändigeninſt
— meit

„ Ruheſtandspf

zuſammen von 672 500 J ,

Dazu kommt der Mehraufwand , der durch die

Erhöhung der Bezüge der rein kirchlichen Beamten

einſchließlich der ſeminariſtiſch vorgebildeten

gionslehrer , der gemeinſchaftlichen Beamten und

der Ruhegehalts - und Hinterbliebenenverſorgungs —

empfänger bedingt wird und der rund 84000 7. ,

mehr erfordert . Dieſe geſamte Mehrbelaſtung mit

Reli

756 500 , / vermag der kirchliche Haushalt nicht

zu tragen . Um dieſem allgemein anerkannten

Hemmnis einer Angleichung zu begegnen , ſind in

der Kirchenregierung Erwägungen dahin angeſtellt

worden , die
der

Pfarrbeſoldung an dieAngleichung der

ſtaatliche Beſoldungsordnung grundſätzlich auszu

ſprechen , ſolange aber die erforderlichen Geldmittel

zur Durchführung nicht zur Verfügung ſtehen ,

entſprechende Kürzungen am Grundgehalt vorzu

nehmen . Durch eine ſolche Unſicherheit über die

Höhe des Einkommens würde aber einmal in den

Haushalt der einzelnen Pfarrfamilien eine gewiſſe

Unruhe hineingetragen werden, die ſich dann auch

auf die kirchliche Finanzverwaltung ohne weiteres

auswirken müßte . Bei jeder außerhalb der einiger⸗

maßen ſicheren Linie des Steuermehreinkommens von

etwa 630 000 %. , % vor ſich gehenden Schwankung

müßten höhungen oder Kürzungen eintreten , die

die dadurch zu einem ſtändigen

9 der Verhandlung im Schoße der landes —

kirchlichen eel machen könnten . Aus

ſolchen Erwägr heraus glaubt die Kirchen —

regierung in ihrer Mehrheit , 0 Art der Beſol⸗

dungsordnung wähler zu ſollen

Bei der Aufſtellung neuen Beſoldungstarifs

iſt anzuſtreben , daß im Rahmen der zur Verfügung

ſtehenden Mittel das Grundgehalt der Pfarrer

mit der Durchſchnittsſtellenzulage dem

Ut der — der Gruppe A 2 an⸗

wobei wie bei allen neuen Beſol —

ſchlag ohne

Oder

Frauenzu

verheiratet iſt

tungen der bisherige

Pfarrer

ds zurechnen iſt . Auf

jed Pfarrer entf i ptellenzulage
K 22 1 Nuetwa 360 σα . Wirk E Betrag in Be

hie nachſtehende

Seinkommen

ſichtigung

— erweiſen ,

der ?
Pfarrer an Gru

gezogen ,

daß das Durchſchni

indgehalten mit einer Durchſch

ſtellenzulage hinter dem Grundgehalt der badiſchen

Beamten der Beſoldungsgruppe A 2 „ nicht allzuweit

zurückbleibt . Soweit tatſächlich höher oder ge

ringer iſt , iſt durch die Differenzierung der

Stellen bedingt . Das Grundgehalt iſt wie bei der

Gruppe A in 11 Stufen aufgereiht , in ſeiner

Höhe aber durchweg niederer , jedoch ſo berechnet ,

Pfarrſtellen , die

beziehen , im

Linkommen hert , das dem Höchſt

iſchen

jbkommt . Die

daß es den Inhabern arbeitsreicher

eine Stellenzulage
Höchſtgehalt ein

Gruppe A 2 bder bad

( 9000 %,½/ )

dadurch eine

von 1000 &. N.

Beſoldungs

Kirchen
gehalt der

ordnung

regierung glaubt , daß

die ſtaatliche Be

lichen eſſen hinſi

Stellen und

Denn ,

iſt , koſtet eine ſolche Beſoldungs

ge halt 337 580 M .

Angleichung an

eſoldung gefunden iſt , die den kirch

chtlich der Verſchiedenheit der

Rechnung trägt .

enfalls zu entnehmen

zerhöhung im Grund

Inte

der vorhandenen Mittel

wie aus der Tabelle eb

Es iſt deswegen auch möglich , nderreichen

Pfarrfamilien dadurch eine wirkſame nterſtützung

in der Kindererziehung zu laſſen , daß die

Kinderzuſch als dies in der

badiſchen Beſoldungsordnu hen iſt , geſtaffelt
D NOAHnto Fals A125

Beamtenbeſoldung⸗werden . Das preußiſche geſetz

vom 17 . 12. 1927
f § 11 vor , daß die Kinder⸗

Kinder je 20 N , für

N . ſund für das 5. und

N beträgt . Die Kirchen
ſ

hinſichtlich der

beihilfe für die erſten beiden

das 3. und 4. Kind je 25

jedes weitere Kind je 30

regierung war der Auffaf

Kinderzahl eine ähnliche Einteilung zu treffen ſei ,

hinſichtlich der Höhe des Zuſchlags der Betrag aber

höher gegriffen werden muß . Wie aus Artikel 1

ung , daß



Wie aus nachſtehender T
errechnet

85 der ifwand für

jenkommen , daß
f

Gebrechen

kſicht auf das Lebens⸗

e Be eſol ldur nallber
des bisherigen o0g diungsgeſet

zes vo

ten ſetzt Grundgehälter

richtet ſich das

Grundgehal! der unftändigen Geif
——Ä in das der

näßigen Beam

mmäßigen Pfarre

wie ſich

unſtändigen
Geif

. R
heältniſſe
zu den Bezügen der außerplan⸗

Der für dieſe E ie
erforderliche Mehraufwand errechnet ſich auf

Bea18 regelt .

grundſätzlichen

Regelung der

bliebenenbezüge nichts geändert .

der Staat vorſieht , daß die Ruhegehalts - und Ver⸗

ſorgungsempfänger zu ihren bisherigen Bezügen

Zuſchläge in Höhe beſtimmter Prozentſätze erhalten ,

ſollen die Ruhegehälter und die Verſorgungsbezüge

für die Pfarrer und ihre Hinterbliebenen wie bisher

auf Grund eines Einkommensanſchlags berechnet

werden , in welchem als Grundgehalt derjenige

Betrag einzuſetzen iſt , den der Pfarrer haben würde ,

wenn bei ſeiner Zuruheſetzung oder bei ſeinem Tode

dieſes neue Geſetz bereits in Kraft geweſen wäre .

Die Mehrausgabe für die Erhöhung der Ruhe

gehälter beträgt rund 52 000 L. Vvund für die
Er⸗

höhung der Bezezüge
der Pfarrwitwen und - Wa

62 000 ½%. Die Zuſammenſtellung des — die

vorgeſchlagene Beſoldungsregelung der Kirchenkaſſe

erwachſenden Mehraufwands ergibt folgendes Bild :

Es ſind in einem Jahr mehr aufzuwenden

für die ſtändigen Geiſtlichen . . 337 580 KNlI ,

5 5 — 61312

„ „ Ruheſtandspfarrer . .

Pfarrwitwen und - Waiſen . 62 000 „

erhöhten Kinderzuſchläge 36 480 „

im ganzen 549 335 N. l .

Nimmt man hierzu den bei den rein kirchlichen

Beamten erwachſenden Mehraufwand von rund

84 000 7. ½%/ , ſo ſtellt ſich die endgültige Mehr⸗

belaſtung auf rund 635 000 /,l , ein Betrag , von

dem zu erwarten iſt , daß er dauernd durch den

Mehreingang an Steuern ſeine Deckung finden wird .



8

Tabelle l. Flanmäßige Pfarrer .

3 1 5 6

à. Bezüge an Grund⸗a . Die neuen erhöhten

gehalt u. Frauen Sätze des Grund —

zuſchlag bei An gehalts Jährlicher

gleichung an A2c0 Zahl der Mehr⸗
Dienſtjahre der Bad . Beſold K834 8

FFEEE . Geiſtlichen aufwand
und Frauenzuſchlag Ordnung

b. Mehr gegen bisherſb . Mehr gegen bisher
7

bis einſchließlich 7 3 960 a. 4 800 a. 4 500

1 144

4104 b. 696 b. 396 6 2376

8 und 9 4290 a. 5 200 a. 4 800
5

2 144

4434 66 b. 366 11 4 026

10 und 11 4 554 a. 5 600 a. 5 100

X 3 144

4 698 b. 902 b. 402 24 9 648

12 und 13 4818 a. 6 000 a. 5 500

X 4 144

4962 b. 1 038 b 538 52 27 976

14 und 15 5 082 a. 6400 a. 5 900

X 5 144

5 226 174 b. 674 2 14 828

16 und 17 5 346 a. 6 800 A. 6 300

0 144

5 490 b. 1 310 E 23 18 630

18 und 19 5 610 à .

7 144

5 754 b. 1446 b. 946 19 17 974

20 und 21 5 940 à. 7100 5
X 8 144

6 084 1416 3

22uünd 23 6 600 a. 7 800 A.
144

6 744 b. 1 056 b. 656 19 12 464

0

200 a. 6 700—

500 A.8

016 32 32 512

400

24 und 25 6 930 a. 8 100 a. 7 700
XI S 144

7 074 b. 1026 b. 626 25 15 650

26 und folgende 6930 a. 8 400 a. 8 000
14 XIS 144

7 074 B. 1320 b. 926 196 181 496

im ganzen . 42 337 580



E

Kinderzuſchlag
( I . und 2. Kind je 20 , 3. Kind 30 , 4. und folgende Kinder je 40

Tabelle II .

monatlich ) .

Kinderzahl Geiſtliche Kinderzuſchlag Al .

1 69 — 20 — 1380

2 89 * 40 3 560

3 55 — 70 —— 3 850

1 33 110 — 3 630

5 14 — 150 — 2 100

6 4 * 190 — 760

1 1 230 230

9 2 310 — 620

11 1 * 390 390

monatlich 16 520

jährlich 198 240 l .

674 Kinder & 20ů % / / monatlich 13 480 und jährlich 161 760 ,

Unterſchied 36 480 lJ .

Anſtändige Geiſtliche .

Tabelle III .

1 2 3 4

a. Bezüge bei Angleichung ana. Bezüge bei Angleichung an 5
Bezüge dei Angleichung an a. Vorſchlag für künftige
die ſtaatliche Beſoldungs⸗

Bezüge

Dienſtjahre Derzeitige Bezüge ordnung A 2 der
3

planmäßigen Beamten b . Mehrbetrag gegen

Sp . 2
b. Mehrbetrag gegen Sp . 2

Hl . Mull
1

1 Unterhaltszuſchuß 1320 a. 4000 a. 3600

80 v. X 1 oder 3168 b. 832 b. 432

2 a. 3600
3168

80 „% v. X 1 b. 832 b. 432

3
3168

a. 4250 a. 3600
„ 0 0

80 „¼ v. X 1 b. 1082 b. 432

— a. 4250
3564

5 2

90 % v. X 1 b. 686 b. 486

—— 8 ꝗ. 4500 8. 4050

55
3564

90 ⅝ v. X 1 b. 936 b. 486

6
3960

2 4800 d. 4500
X 1 b. 840 b. 540
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